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Wahl der SchützenmMer und

deren Pflichten .

§. i .

Äic Wahl der Herrn Sber - und Unterschützcn -

meistcrs hat , in der Regel immer nach den

von allen einverleibten Schützen gegebenen so¬

genannten Krankschießen , wenn durch das

von jeher üblich gewesene Valcte - Schießen der

Beschluß gemacht ist , einzutreten , und zwar

dergestalt , daß von sämmtlichen auf der Schieß -

siätke versammelten Schützen dem anwesenden

obrigkeitlichen Herrn Commissär die Stimmen

frey , und ohne aller Nebenrücksicht zu Protokoll

gegeben werden , wobey bloß zu bemerke » ist,
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daß jederzeit nur hiesige Bürger von bewiese -

ner hinlänglicher Sachkcnnlniß , und bekannter

Rcchtschaffenheit in die Wahl genommen wer¬

den können .

Die Mehrheit der Stimmen gibt den Aus-

schlag , welcher sogleich der ganzen Gesellschaft

zu eröfnen ist.

Uibrigcns ist auch gestattet , daß die alten

Dchützenmeistcr mit Einverständniß der Gesell¬

schaft bestattiget , oder neuerdings gewählt wer¬

den köitucn .

§. 2 .

Gleich nach vorgenommener Wahl und

bekannt gemachten Wahlausschlag haben die neu

gewählten Herrn Schützenmcisicr von den aus -

trettenden in Gegenwart der Versammlung die

Schützen - Cassa , die Rechnungen und alle vor¬

handenen Dokumente zu übernehmen .



Die Schützen - Cassa ist unter dreyfache

Sperr zu halten , wozu ein Schlüssel dem

Ober - ein zweyter dem Unterfchützcnmeister , der

dritte dem ältesten Assessor eingehändiget wird .

Die Administration der Kassa , und die Aufsicht

über Einnahme und Ausgabe wird insbejonde -

re den beyden Schützenmcistern anvertraut , wel¬

che sich die bestmögliche Gcbahrung angelegen

zu halten , hierüber jährlich Rechnung zu ver¬

fassen , selbe den Assessoren zur Revision mitzu¬

theilen , und sodann der ganzen Gesellschaft vor¬

zulegen haben . Diese revidirten Jahresrechnun¬

gen haben zugleich als Bestandtheile der Schluß¬

rechnung zu dienen .

§. 4-

Das vorzügliche Augenmerk der beyde «

Herrn Schntzenmcister muß auf die Aufrcchthal -

tung guter Ordnung und Ruhe , und auf die
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Beseitigung aller Gegenstände , wodurch das Ver- -

gnügen dieser ritterlichen Unterhaltung gcstörct

werden könnte , gerichtet seyn. In dieser Ab¬

sicht wird denselben insbesondere zur Pflicht ge¬

macht .

er Darauf zu sehen , daß , zwar ohne Un¬

terschied des Standes , jedoch nur Leute von

unbescholtenen Karaktcr und bekannter Rechtlich -

lichkeit der Gesellschaft einverleibt , und in sel¬

ber geduldet werden .

ö Haben dieselben strenge darauf zu se¬

hen, daß eintrettcnde Anfänger ( sogenannte jun¬

ge Schützen ) sich nicht selbst überlassen bleiben ,

sondern dieselben entweder selbst , oder durch an¬

dere von ihnen aufgestellte ältere und erfahrne

Schützen in allen zu dem ritterlichen Schießen

erforderlichen Regeln unterrichten zu lassen, um

alle aus Nichtkcnntniß oder Lässigkeit entstehen¬

de Unförmlichkeitcn und Mißbräuche zu verhü¬

ten , welche der ganzen Gesellschaft zur Unchre



gereichen , und nicht selten Gefahren und schäd¬

liche Folgen nach sich ziehen .

c Wird denselben die unmittelbare gänz¬

liche Aufsicht über die Schützenschrciber , die Zit¬

ier , die Wischer , und das übrige Dicnstperso -

nale überlassen , welche daher zu Folgcleistung

der von den Herren Schützcnmcistcrn erhaltenen

Aufträge und zur geziemenden Achtung und An¬

stand angewiesen werden . Vorzüglich wird den

Herren SchüHcnmeistcrn anempfohlen , darauf zu

sehen , daß die Schützenschreiber jedesmahl in

anständiger Kleidung , die Zielcr aber in ihren

Schützcngcwande auf der Schießstätte erscheinen .

Werden dieselben verantwortlich gemacht ,

daß keine bemahlte Scheibe in öffentlicher Hin¬

sicht anstößig , oder auf die Beleidigung eines

Mitgliedes berechnet , ausgestellet werde .
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